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Anwendbares Sozialversicherungsrecht und „Corona“

Grenzgänger und Grenzgängerinnen

Für Personen, die vorübergehend – ganz oder teilweise – für bis zu 24 Monate
ihre Tätigkeit von zu Hause aus ausüben, ergeben sich keine Änderungen
 hinsichtlich des anwendbaren Sozialversicherungsrechts. 

Eine A1-Bescheinigung ist nicht erforderlich. Lediglich dann, wenn im
 Wohnstaat tatsächlich ein Nachweis über die Anwendung der deutschen Rechts-
vorschriften gefordert werden sollte, kommt die Ausstellung einer A1-Bescheini-
gung – unter Hinweis auf Artikel 12 Abs. 1 VO (EG) 883/04 (Entsendung) – in
Betracht. Hintergrund hierfür ist, dass die Beschäftigung im Wohnmitgliedstaat
vorübergehend und in Übereinstimmung mit dem Direktionsrecht des Arbeitge-
bers erfolgt. Dies gilt ungeachtet des Umstands, dass der „andere Mitgliedstaat“
der Wohnstaat ist. 

Gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten erwerbstätige Personen

Für Personen, die unabhängig von der aktuellen Situation auch ansonsten
gewöhnlich in mehreren Staaten erwerbstätig sind und für die das anwendbare
Recht nach Artikel 13 VO (EG) Nr. 883/2004 festgelegt wurde, ergeben sich
unserer Auffassung nach bis mindestens 31.12.2021 (in Bezug auf Frankreich:
bis mindestens 15.11.2021) durch eine der Pandemie geschuldete, vorüberge-
hend andere Verteilung der Arbeitszeit keine Änderungen hinsichtlich des
anwendbaren Sozialversicherungsrechts. Dies gilt selbst dann, wenn beispiels-
weise die Tätigkeit vorübergehend ausschließlich zu Hause ausgeübt wird.
 Ausgestellte A1-Bescheinigungen bleiben auch für diese Zeit gültig. 

Unterbrechung und/oder Verschiebung des Einsatzes in einem anderen
Mitglieds- oder Abkommensstaat

Eine Information durch die Arbeitgeber über die Unterbrechung einer
 Entsendung ist jedenfalls dann entbehrlich, 
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• wenn diese voraussichtlich nicht länger als zwei Monate dauern soll (in Bezug
auf einzelne Abkommensstaaten gilt ein längerer Zeitraum) und 

• sich das Ende des Auslandseinsatzes insgesamt nicht nach hinten verschiebt. 

Ausgestellte Bescheinigungen über die anzuwendenden Rechtsvorschriften
bleiben in diesem Fall unverändert gültig. 

Verschiebt sich das Ende der Entsendung nach hinten oder beträgt der Unter-
brechungszeitraum mehr als zwei Monate, ist in der Regel für den Verlänge-
rungszeitraum eine neue Entsendebescheinigung vom Arbeitgeber zu beantra-
gen. 

Ist eine Fortsetzung der Entsendung nicht geplant, ist vom Arbeitgeber der
Abbruch des Auslandseinsatzes anzuzeigen. Dies gilt auch für Personen, für die
eine Ausnahmevereinbarung nach Art. 16 VO (EG) bzw. im Rahmen bilateraler
Sozialversicherungsabkommen getroffen wurde.

Brexit

Im Rahmen des zwischen der Europäischen Union (EU) und dem Vereinigten
Königreich geschlossenen Austrittsabkommens waren während des Übergangs-
zeitraums bis zum 31.12.2020 die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG)
Nr. 987/2009 sowie (EG) Nr. 859/2003 in Verbindung mit der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 (im Weiteren: Regelungen zur Koordinierung der Systeme
der sozialen Sicherheit) vollumfänglich weiter anwendbar (z. B. für Touristen,
Rentnerinnen und Rentner, Studierende, entsandte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer).

Der Übergangszeitraum des Austrittsabkommens endete zum 31.12.2020.

Für Sachverhalte, die vor dem 01.01.2021 einen grenzüberschreitenden Bezug
zum Vereinigten Königreich aufweisen, gelten die Regelungen zur Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit in dem im Austrittsabkommen festge-
legten Rahmen weiter. 

Das neue Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem
Vereinigten Königreich (Partnerschaftsvertrag)

Die EU und das Vereinigte Königreich konnten ein Handels- und Koopera -
tionsabkommen (Partnerschaftsvertrag) für die zukünftigen Beziehungen
 aushandeln. Das neue Abkommen enthält Regelungen für den Bereich der
 Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, die im Wesentlichen den
Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 entspre-
chen. Es findet seit dem 01.01.2021 für Situationen Anwendung, die ab dem
01.01.2021 beginnen und vorher keinerlei grenzüberschreitenden Bezug
 zwischen einem EU-Mitgliedstaat und dem Vereinigten Königreich hatten.
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Dies bedeutet, dass die Regelungen zur Koordinierung der Systeme der
 sozialen Sicherheit für Sachverhalte, die einen grenzüberschreitender Bezug vor
dem 01.01.2021 haben, unter den im Austrittsabkommen genannten Voraus -
setzungen weiter gelten und für Sachverhalte, die ab dem 01.01.2021 beginnen
und vorher keinerlei grenzüberschreitenden Bezug zwischen einem EU-Mitglied-
staat und dem Vereinigten Königreich hatten unter dem im Handels- und
Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich
(Partnerschaftsvertrag) genannten Voraussetzungen weiter gelten. 

Hinweis für grenzüberschreitende Leistungen bei Krankheit bei vorüber -
gehenden Aufenthalten:

• Für grenzüberschreitende Leistungen bei Krankheit gelten ab 01.01.2021 die
bisherigen Bestimmungen grundsätzlich fort. Leistungen bei Pflegebedürftig-
keit sind hingegen nicht erfasst.

• Von deutschen Krankenkassen ausgestellte Europäische Krankenver -
sicherungskarten (EHICs) sowie Provisorische Ersatzbescheinigungen (PEBs)
können bei vorübergehenden Aufenthalten im Vereinigten Königreich auch
ab 01.01.2021 im bisherigen Format weiterhin eingesetzt werden.

Zudem sind vorläufig alle Europäischen Krankenversicherungskarten
(EHICs), die neu eingeführte Global Health Insurance Card (GHIC) sowie
 Provisorische Ersatzbescheinigungen (PEBs) aus dem Vereinigten Königreich zu
akzeptieren. 

Dabei gilt ab 01.01.2021 für vom Austrittsabkommen erfasste Personen 
Folgendes:

• Personen, die in vollem Umfang vom Austrittsabkommen erfasst sind (Art.
30 Austrittsabkommen), müssen beim britischen Träger eine EHIC im neuen
Design (Citizens‘ Rights-EHIC) bzw. PEB, falls diese noch nicht verfügbar ist,
beantragen. Dazu zählen z. B. entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeit -
nehmer. 

• Studierende, die gewöhnlich im Vereinigten Königreich wohnhaft sind
und seit einem Zeitpunkt vor Ablauf des Übergangszeitraums (31.12.2020) 
in einem Mitgliedstaat studieren, erhalten eine eigene EHIC für Studierende.
Diese kann für einen bestimmten Zeitraum und mittels eines Ländercodes für
ein bestimmtes Land begrenzt sein. Aufgrund des neuen Abkommens soll die
EHIC für Studierende in allen Mitgliedstaaten – unabhängig vom eingetragenen
Ländercode – akzeptiert werden.
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Zu Seite 89

Meldepflichten

Es ist der amtliche Vordruck „Meldung zur Sozialversicherung“ zu verwenden.
Rechtsgrundlage ist im Wesentlichen die Datenerfassungs- und Übermittlungs-
verordnung (DEÜV). Diese wurde zuletzt durch Gesetz vom 26.05.2021
(BGBl. I S. 1170) geändert.

Des Weiteren existiert ein Gemeinsames Rundschreiben „Meldeverfahren zur
Sozialversicherung“ vom 29.6.2016 in der Fassung vom 24.6.2021.
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